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FREUNDE
Freunde, die gibt es so viel' in der Welt,
Freunde, wie Sand wohl am Meer;
Freunde, ach, darum ist's glänzend bestellt,
Kaum, daß man all ihre Namen behält,
Freunde von irgendwoher.

Freunde, die drängen sich schmeichelnd um dich
Bist du bei Geld und im Glück;
Doch ihre Freundschaft, wie schlecht hält sie sich,
Schnell, wie sie kamen, so ziehen sie sich —
Sinkst du ins Elend — zurück.

Freundschaft, dies' Wort, das so kostbar und schön,

Längst ward's entwertet und leer;
Freundschaft, die müßt' jede Probe besteh'n,
Freundschaft, die müßt' übers Grab hinausgeh'n,
Freundschaft zu halten, ist schwer.

Doch, hast du einen, der wahrhaft dein Freund,
Ob du im Glück, ob in Not;
Einer, der Tränen einst um dich geweint,
Er hält dir, hast du ihm dich recht vereint,
Freundschaft bis über den Tod.

Ueber geschl. Abstinenz
von Dr. med. R. Sch.

Wer, wie Schreiber dieser Zeilen, nicht selten als
gerichtlicher Gutachter in Sexualfragen mitzuwirken
hat, muß sich mit dem Gericht mitunter über folgen-
den Fragenkomplex auseinandersetzen:

Man hat. z. B. bei der Homosexualität (aber auch bei
andern Triebvarianten und Aberrationen) dem Gericht
vorgetragen, daß es sich dabei um eine immanente
Eigenschaft handle, die angeboren oder auf Gl und
bestimmter Dispositionen entstanden, dem Träger
jedenfalls als solche nicht als Schuld oder ein
Verschulden zugerechnet werden dürfte. Dies an-
zuerkennen sind auch die Gerichte (nicht alle!) heut-
zutage vielfach bereit, aber, so lautet die Gegen-
frage, ist es nach Ihrer Meinung für den körperlich
und geistig ja sonst im wesentlichen gesunden Ange-
klagten nicht möglich, den Trieb, dessen asoziale, u. U.
kriminelle Auswirkungen er kennen muß, zu be-

kämpfen? Mit einem Wort, kann ein Mensch*), der
den vorgeschriebenen Sexualwegen (Ehe) nicht folgen
kann und den ihm eigentümlichen nicht fol-
gen darf, nicht überhaupt enthaltsam leben?

In der Tat ist es möglich, daß jemand aus einer
Reihe von Gründen enthaltsam (abstinent, asketisch,
keusch) leben kann, von denen einige der wichtigern
hier kurz besprochen seien.

1. Es ist keiner oder nicht genügender Geschlechts-
trieb vorhanden. Dies ist bei sonst gesunden und voll-

(* niese und die folgenden Ausführungen beziehen sich
im allgemeinen auf den Mann. Die Folgerungen für die Frau
ergeben sich sinngemäß, jedoch keineswegs unbedingt, (je-
rade in diesem Punkt bestehen ziemlich weitgehende Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern.

sinnigen Menschen sicher sehr selten, aber es kommt
doch ab und zu vor, namentlich in nördlichen Ländern
öfter als man gemeinhin glauben sollte. Die Wissen-
schaft bezeichnet solche Männer und namentlich Frau-
en, bei denen diese Erscheinung häufiger auftritt,
als frigide. Absolute (essentielle) Frigidität, also Ab-
lehnung jedes, irgendwie gearteten, Geschlechts-
Verkehrs darf natürlich nicht mit irgendwelchen ge-
schlechtlichen Ersatzhandlungen oder gar < Inanie ver-
wechselt werden. In solchen Fällen besteht überhaupt
keine echte, höchstens relative Frigidität.

2. Geschlechtliche Enthaltsamkeit findet aus philo-
sophischen, ethischen, moralischen, religiösen
Gründen statt. Auch der Sport, wenn berufsmäßig
oder mit besonderer Hingabe betrieben, bildet viel-
fach eine wesentliche Quelle völliger oder fast völliger
Abstinenz. Daß in vielen dieser Fälle eine relative Fri-
gidität mitspielt, ist sicher.

Besonders wichtig ist das religiöse Motiv zur Absti-
nenz. Daß die ,,Ablehnung und Verachtung des Flei-
sches", eben was wir Askese nennen, vornehmlich
durch das Christentum in die abendländische Welt
gekommen ist, kann keinem Zweifel unterliegen. Im-
merhin finden sich asketische Forderungen aucn in
vorchristlichen Religionen (z.B. dem Judentum, von
diesem vielleicht direkt übernommen 1, sowie in einer
Reihe hochstehender, orientalischer Kulte, Brahma-
nismus, Buddhismus usw.

Die katholische Kirche verlangt heute noch von
denen, die sich ihr besonders weihen, also Mädchen
und Nonnen, das Gelübde der Keuschheit, .Auch den
Weltgeistlichen verbietet sie die Ehe, womit ethisch
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